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••

Der Kreiswahlleiter LANDKREIS GOTTIN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Ort und Zeit des Zusammentritts der Briefwahlvorstände anlässlich der

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 der

Wahlkreise 52 Goslar — Northeim Göttingen II und 53 Göttingen I

•

Hiermit mache ich bekannt, dass für die Feststellung des Briefwahlergebnisses

anlässlich der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

folgende Briefwahlvorstände gebildet sind (§ 7 Nr.5 BW01):

• Landkreis Göttingen

66 Briefwahlvorstände für die Gemeinden des Landkreises Göttingen,

• die zum Bundestagswahlkreis 53 Göttingen I gehören.

10 Briefwahlvorstände für die Gemeinden des Landkreises Göttingen

Bad Grund (Harz), Samtgemeinde Hattorf am Harz, Stadt Osterode am

Harz und Walkenried, zugehörig zum Bundestagswahlkreis

52 Goslar-Northeim-Göttingen II.

Diese Briefwahlvorstände treten zusammen,

am Wahltag, 23.02.2025,

in der Berufsbildenden Schule I — Arnoldi Schule

um 15:30 Uhr

Friedländer Weg 37-43,

• 37085 Göttingen.

• Landkreis Goslar

25 Briefwahlvorstände für die Gemeinden des Landkreises Goslar

Stadt Bad Harzburg, Stadt Braunlage, Berg und Universitätsstadt

Clausthal-Zellerfeld, Stadt Goslar und das gemeindefreie Gebiet Harz,

zugehörig zum Bundestagswahlkreis 52 Goslar-Northeim-Göttin-

gen II.

Landkreis Göttingen

1 Bundeswahlordnung (BWO) i. d. F. vom 19.04.2002 (BGBI. I S. 1376), zuletzt Reinhauser Landstraße 4

geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.09.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 283);
37083 Göttingen

www.landkreisgoettingen.de
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2

Diese Briefwahlvorstände treten zusammen,

am Wahltag, 23.02.2025,

urn 15:30 Uhr

in der Klubgartenstraße 6,

38640 Goslar.

• Landkreis Northeim

24 Briefwahlvorstände für die Gemeinden des Landkreises Northeim

Stadt Bad Gandersheim, Stadt öassel, Stadt Einbeck,Stadt.Hardegsen,
Kalefeld, Katlenburg-Lindau, SO&Moringen, Flecken Nörten-Hardenberg;
Stadt Northeim, zugehörig zum Bundestagswahlkreis

52 Goslar-Northeim-Göttingen

Diese Briefwahlvorstände treten zusammen,

am Wahltag, 23.02.2025,

in den Berufsbildenden Schulen I Northeim

um 15:00 Uhr

Sudheimer Straße 36-38,

37154 Northeim.

Die Wahlvorstände verhandeln, beraten und entscheiden in öffentlicher Sitzung (§ 10

Abs. 1 S. 1 BWG2).

Gottingen, 10.02.2025

gez.

Czech

2 Bundeswahlgesetz (BWG) i. d. F. vom 23.07.1993 (BGBI. I S. 1288, 1594), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07,03.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 91);
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Der Kreiswahlleiter

für die Bundestagswahlkreise

52 — Goslar — Northeim — Göttingen Il
LANDKREIS GÖTTINGEN

_}53 — Göttingen I

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

2. Sitzung des gemeinsamen Kreiswahlausschusses

zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025 in den Wahlkreisen 52 — Goslar — Northeim

— Göttingen Il und 53 — Göttingen I

Hiermit mache ich bekannt, dass

am Donnerstag, 27.02.2025, um 15:00 Uhr,

im Sitzungssaal 018/019,
Reinhäuser Landstr. 4, 37083 Göttingen

die 2. öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am

23. Februar 2025 mit folgender Tagesordnung stattfindet:

1. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

der Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025

in den Wahlkreisen 52 — Goslar — Northeim — Göttingen II und 53 — Göttingen I

Ich weise darauf hin, dass jedermann Zutritt zu der Sitzung hat (§ 5 Abs. 3 i. V. m. § 86 Abs. 2 BW01).

Göttingen, 10.02.2025

gez.

Czech

1 Bundeswahlordnung (BWO) i. d. F. vom 19.04.2002 (BGBI. I S. 1376), zuletzt geändert
durch Artikel 10 der Verordnung vom 12.09.2024 (BGBI. 2024 I Nr. 283).
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LR/I11/20.1 Osterode a. H., 11.02.2025

Bekanntmachung

Rechnungslegung und Entlastung gemäß §§ 128 und 129 NKomVG' für das Haushaltsjahr 2023 des

Landkreises Göttingen

Der Kreistag des Landkreises Göttingen hat in seiner Sitzung am 21.11.2024 gemäß § 129 NKomVG

über den Jahresabschluss 2023 des Landkreises Göttingen beschlossen und dem Landrat vorbehaltlos

Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht und der um die Stellungnahme des Landrates

ergänzte Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen vom 14.02.2025 bis einschließlich

24.02.2025 während der Öffnungszeiten im Kreishaus in Osterode am Harz, Herzberger Str. 5, aus

(gemäß § 129 Abs. 2 S. 2 NKomVG und § 156 Abs. 4 S. 1 NKomVG). Die Einsichtnahme ist nur nach

vorheriger Terminabsprache möglich (Telefon 05522/960-2267).

Die Unterlagen werden zeitgleich zusätzlich im Internet auf der Homepage des Landkreises Göttingen

bereitgestellt und können auch dort eingesehen werden.

Land kreis Göttingen

Der Landrat

gez.

Marcel Riethig

1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
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LANDKREIS GÖTTINI)DER LANDRAT

Richtlinie zur Förderung von teambezogenen

Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der inklusiven

alltagsintegrierten Sprachbildung in den Kindertagesstätten

im Landkreis Göttingen

1. Grundlagen und Zielsetzung

Der Landkreis Göttingen fördert im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel nach

Maßgabe des § 79a SGB VIII zur Gewährleistung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung gem. § 31

Abs. 1 NKitaG Qualifizierungsmaßnahmen für Teams in den Kindertageseinrichtungen im

Zuständigkeitsbereich des Landkreises Göttingen als öffentlicher Jugendhilfeträger.

Die Förderung soll zu einer systematischen Implementierung einer inklusiven alltagsintegrierten

Sprachbildung in den pädagogischen Alltag der Kindertageseinrichtungen beitragen und die

Unterstützung aller Kinder vom Eintritt in die Kindertageseinrichtung bis zur Einschulung unter

Berücksichtigung individueller Bedarfe sicherstellen. Orientierung für die Kindertageseinrichtungen

bietet dabei das regionale Konzept zur inklusiven alltagsintegrierten Sprachbildung im Landkreis

Göttingen.

2. Fördergegenstand, Förderungsumfang, Zuwendungsempfänger und Förderkriterien

Aus dieser Richtlinie werden ausschließlich teambezogene Qualifizierungsmaßnahmen einer

Kindertageseinrichtung mit bis zu 1000,00 € pro Jahr gefördert. Es werden bis zu dieser Grenze die

tatsächlich entstandenen Kosten der Qualifizierungsmaßnahme aus Mitteln des Landkreises gezahlt.
Kosten, die über dieser Grenze liegen, müssen vom Träger der Kindertageseinrichtung selbst

übernommen werden. Gefördert werden:

• Honorar-, Fahrt und Übernachtungskosten für Referent*innen

• Raumkosten (sofern die Qualifizierungsmaßnahme nicht in der Kindertageseinrichtung

stattfindet)
• Fahrtkosten für die Teilnehmenden der Qualifizierungsmaßnahme (sofern die

Qualifizierungsmaßnahme nicht in der Kindertageseinrichtung stattfindet)
• Kosten für Schulungsmaterial

• Kosten für Verpflegung im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme

Eine teambezogene Qualifizierungsmaßnahme muss mindestens die Hälfte der pädagogischen
Mitarbeiter*innen einer Kindertageseinrichtung einbeziehen. Qualifizierungsmaßnahmen einzelner

Mitarbeiter*innen einer Kindertageseinrichtung sind nicht förderfähig nach dieser Richtlinie.

Antragsberechtigt und Zuwendungsempfänger sind die Träger von Kindertageseinrichtungen im

Zuständigkeitsbereich des Landkreises Göttingen. Zuwendungsvoraussetzung ist ein von der

Kindertageseinrichtung entwickeltes Konzept zur Erreichung der Förderziele.

Dabei müssen die folgenden Handlungsempfehlungen zur Sprachbildung im Elementarbereich

berücksichtigt werden:

• die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur systematischen Implementierung von

inklusiver alltagsintegrierter Sprachbildung im pädagogischen Alltag der

Kindertageseinrichtung,

• die Weiterentwicklung und Umsetzung von Beobachtung, Dokumentation und Reflexion der

Sprachbildung,

• die Entwicklung von sicheren Handlungskompetenzen der pädagogischen Fachkräfte in der

Zusammenarbeit mit Familien,

• die Qualifizierung von Fach und Leitungskräften, einschließlich Beratung, und Coaching

• Nutzung der Videografie, als eine wertschätzende und unterstützende Methode bei den

Teamprozessen, ressourcenorientierten Reflexion / Analyse von pädagogischen

1
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LANDKREIS GÖTTINGEN
DER LANDRAT

Interaktionen /Themen mit dem Blick auf das Kind / päd. Fachkrafte, für die

Elterngespräche, Beobachtung/Dokumentation und positive Weiterentwicklung des

pädagogischen Kitaalltags.

Die geplante Qualifizierungsmaßnahme, für die eine Förderung beantragt wird, muss thematisch im

Rahmen der oben genannten Kriterien liegen und bei der Antragsstellung benannt werden. Bei

Antragsstellung muss noch keine konkrete Veranstaltung benannt sein.

Die geplante Qualifizierungsmaßnahme muss in dem Kalenderjahr durchgeführt werden, für das die

Förderung bewilligt wurde.

3. Antragsverfahren, Mittelabruf und Verwendungsnachweis

Anträge auf Förderung einer geplanten teambezogenen Qualifizierungsmaßnahme können jederzeit
an den Landkreis Göttingen, Fachbereich Jugend gestellt werden. Dafür ist das vom Landkreis

Göttingen zur Verfügung gestellte Formular zu verwenden.

Die Anträge auf Förderung einer teambezogenen Qualifizierungsmaßnahme werden nach

Antragseingang bearbeitet und bei Vorliegen der geforderten Förderkriterien bewilligt („Windhund"
Prinzip).
Nach der Ausschöpfung der im Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel für

teambezogene Qualifizierungsmaßnahmen zur inklusiven alltagsintegrierten Sprachbildung im

Landkreis Göttingen, wird eine Warteliste erstellt, um die Kindertageseinrichtungen, die zunächst

nicht berücksichtigt werden konnten, im nächsten Jahr oder bei frei werdenden Mitteln zu fördern.

Durch die Aufnahme auf die Warteliste entsteht kein Anspruch auf eine Förderung.

Wenn eine geplante Veranstaltung nicht in dem Jahr stattfindet, für das die Förderung bewilligt

wurde, sind die Träger, die eine Förderungszusage erhalten haben, verpflichtet, unverzüglich

innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis schriftlich den Landkreis Göttingen, Fachbereich Jugend

zu informieren. Damit erlischt der Anspruch auf Auszahlung der Fördermittel. Die zugesagten Mittel

werden dann für den nächsten auf der Warteliste befindlichen Förderantrag freigegeben.

Nach Beendigung der Qualifizierungsmaßnahme ist für den Mittelabruf der bewilligten Fördersumme

ein einfacher Verwendungsnachweis, in dem die Ausgaben aufgeschlüsselt nach den unter Punkt 2

dieser Richtlinie aufgeführten förderfähigen Kosten dargestellt sind, vorzugsweise in digitaler Form in

der Regel einen Monat nach Beendigung der Qualifizierungsmaßnahme, spätestens zum 31.01 des

Folgejahres einzureichen. Dafür ist das vom Landkreis Göttingen zur Verfügung gestellte Formular zu

verwenden. Bei verspäteter Einreichung des Verwendungsnachweises entfällt der Anspruch auf

Auszahlung der bewilligten Fördermittel. Die Zuwendungsempfänger erklären ohne Vorlage der

einzelnen Rechnungen die Richtigkeit der gemachten Angaben und verpflichten sich, die zugrunde
liegenden Rechnungen fünf Jahre für eine mögliche Rechnungsprüfung aufzubewahren.

4. lnkraftreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Göttingen in

Kraft und tritt am 31.12.2026 außer Kraft.

Göttingen, 04.02.2025

LAN DIKREIS GÖTTINGEN

gez.

Der Landrat

Marcel Riethig

2
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FLECKEN ADELEBSEN 990-2015

DER BÜRGERMEISTER
1025 Jahre
Adelebsen-Lödingsen

Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Gemeinde Adelebsen ist in 9 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 02. Februar 2025 zugestellt worden sind, sind

der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/ der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr in der BBS I — Arnoldi-Schule,
Friedländer Weg 33-43, 37085 Göttingen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er einge-
tragen ist.

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl

mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel für die

Wahl zum Deutschen Bundestag ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei
anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere

Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum

gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine

darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahler-

gebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

Seite 1 von 2
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teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen

amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit

dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Absatz 4 des Bundes-

wahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehin-
dert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der
Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzuläs-

sig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder

Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht

(§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger As-

sistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Adelebsen, den 06.02.2025
Mit freundlichem Gruß
In Vertretung

gez. Reuleke

Seite 2 von 2
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FLECKEN ADELEBSEN II 990-2015

10 1025 Jahre

DER BÜRGERMEISTER
\tee=

Adelebsen-Lödingsen

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

über die Bestimmung der Wahlräume für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025

Wahlbezirk Wahlraum
Heinrich-Christian-Burckhardt-Schule

001 Grundschule Adelebsen

Siedlungsstraße 11

37139 Adelebsen

Barrierefrei mit Hilfe

Ev. Gemeindesaal
002 Lange-Pröbsten-Straße 16

37139 Adelebsen
Barrierefrei mit Hilfe

Feuerwehrgerätehaus Adelebsen
003 VVibbecker Straße 27

37139 Adelebsen
Barrierefrei mit Hilfe
Ev. Gemeinderaum

004 Auf dem Kirchberg
37139 Adelebsen — Erbsen
Nicht Barrierefrei

Dorfgemeinschaftshaus VVibbecke
005 Hitzing 8

37139 Adelebsen — Wibbecke
Nicht Barrierefrei

Dorfgemeinschaftshaus Barterode
006 Erbser Weg 2

37139 Adelebsen — Barterode
Barrierefrei mit Hilfe

Kleinsporthalle Güntersen
007 Bachstraße 12

37139 Adelebsen — Güntersen
Barrierefrei mit Hilfe

Dorfgemeinschaftshaus Eberhausen

008 Oberdorfstr. 4

37139 Adelebsen — Eberhausen

Nicht Barrierefrei
Mehrzweckhalle Lödingsen

009 Hettenser Straße 1

37139 Adelebsen Lödingsen
Barrierefrei mit Hilfe

Mit freundlichem Gruß
In Vertretung

gez. Reuleke
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J-/\..fnieinde Bad Grund (Harz)
_____________>„) Der Bürgermeister

Bad Grund (Harz), den 10. Februar 2025

Bekanntmachung

Lärmaktionsplan der Gemeinde Bad Grund (Harz) gemäß § 47 d BlmSchG
Überprüfung und Überarbeitung 2024/2025

Nach Maßgabe der §§ 47 a-f Bundesimmissionsschutzgesetz (BInnSchG) sind von Städten und Ge-
meinden „Lärmaktionspläne" (LAP) für Hauptverkehrsstraßen aufzustellen. Im besonderen Blick ste-
hen dabei die Straßen mit einem jährlichen Verkehrsaufkommen von über 3 Millionen Fahrzeugen. In

der Gemeinde Bad Grund (Harz) trifft das auf die Bundesstraße B 243 zu. LAP sind nach solchen, die

Lärmminderungsmaßnahmen vorsehen und solchen, die keine Maßnahmen vorsehen (vereinfachter
LAP) zu unterscheiden. Den Kommunen obliegt zwar, LAP aufzustellen, nicht jedoch, etwaige darin

vorgesehene Lärmminderungsmaßnahmen auch selbst auszuführen oder anderweitig durchzusetzen.
Das liegt unverändert bei den jeweiligen Fachstellen und Straßenbaulastträgern nach eigenem Er-

messen. Für die B 243 ist das die Straßenbauverwaltung des Bundes. Aus einem LAP können auch
keine unmittelbaren subjektiven Rechte gegenüber der Gemeinde oder den Fachstellen hergeleitet
oder geltend gemacht werden.

Wesentliche und maßgebliche Grundlage für die Lärmaktionsplanung bildet die verantwortlich vom

durchzuführende und zu fertigende sogenannte „Strategische Lärmkartierung" (Lärmkarten). Lärmak-
tionspläne mit Maßnahmen sind bei Gemeinden erforderlich, für die sich aus der „Strategischen Lärm-
kartierung" betroffene Personen und als Dauergeräusch (Mittelungspegel) ein Lärmwert größer als 60

dB(A) nachts und größer 70 dB(A) über 24 Stunden ergibt. Die Gemeinde Bad Grund (Harz) hat vor

diesem Hintergrund erstmalig 2019 einen vereinfachten LAP ohne Maßnahmen aufgestellt und in
Kraft gesetzt.

LAP sind bei bedeutsamen Entwicklungen für die Lärmsituation, ansonsten alle fünf Jahre nach ihrer

Aufstellung zu überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten (§ 47 d Abs. 5 BlmSchG). Der Rat

der Gemeinde Bad Grund (Harz) hat in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 dem Entwurf des über-

arbeiteten LAP der Gemeinde Bad Grund (Harz) (=ohne Maßnahmen) verabschiedet. Ausgangslage
ist die aktualisierte „Strategische Lärmkartierung des Landes nach der 4. Stufe" mit Stand Juni 2023.
Auch diese Kartierung weist für die Gemeinde Bad Grund (Harz) nach wie vor keine Dauergeräusch-
belastungen (Mittelungspegel) für Personen mit größer als 60 dB(A) nachts und größer als 70 dB(A)
über 24 Stunden aus. Der Entwurf des LAP für die Gemeinde Bad Grund (Harz) ist damit auch in der

überprüften und überarbeiteten Fassung (Ratsbeschluss 19.12.2024) ein vereinfachter LAP.

Der Rat hat weiter beschlossen, diesen Entwurf mit den Anlagen zur Unterrichtung und Anhörung der

Öffentlichkeit für einen Monat öffentlich im Rathaus in der Ortschaft Windhausen auszulegen. Diese

Auslegung findet statt in der Zeit

Vom 10. Februar 2025 bis einschließlich 11. März 2025

Im Rathaus der Gemeinde Bad Grund (Harz), Fachbereich 3 — Bau und Ordnungsverwaltung, An der
Mühlenwiese 1, 37539 Bad Grund (Harz), während der Besuchszeiten (montags bis freitags 9.00 Uhr
bis 12.00 Uhr, montags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr) zu jeder-
manns Einsicht statt. Während dieser Auslegungsfrist besteht Gelegenheit zur Unterrichtung über den

Inhalt des vereinfachten LAP genauso, wie zur Äußerung, Erörterung und — in Schriftform — zur Abga-
be von Stellungnahmen und Vorschlägen zum bzw. für den vereinfachten LAP.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Patrick Schmidt

Patrick Schmidt
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Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025 findet die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde Bad Grund (Harz) ist in 9 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 2. Februar 2025 übersandt
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte

zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.30 Uhr in Göt-
tingen, Berufsbildenden Schulen I, Arnoldi Schule, Friedländer Weg 33-43 in 37085 Göttingen
zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur

Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums

einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

1. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelasse-
nen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-

wendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

2. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten

fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung ei-

nen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab, dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarz-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blau-
druck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich
macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmab-

gabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
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4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-

schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzettelunnschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag be-
schaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stinnmzettelumschlag)
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Aus-

übung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§
14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder

wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-

gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-

schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt,
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-

ändert oder wen ein lnteressenskonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-

wahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-

gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Un-
befugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des

Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine
Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bad Grund (Harz), den 10. Februar 2025

Gemeinde Bad Grund (Harz)
Der Bürgermeister

Gez. Patrick Schmidt
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Wahlbekanntmachung

1. Am 23. Februar 2025

findet die Bundestagswahl statt.

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2. Die Stadt Bad Lauterberg im Harz ist in folgende 8 Wahlbezirke eingeteilt:

1.Vitamar Masttal 1 barrierefrei
2. Rathaus Ritscherstr.4 barrierefrei
3.Grundschule am Hausberg Schanzenstraße 5 barrierefrei
4.Schulzentrum KGS 1 (Ehm. FVV) Zechenstr.61, Raum B004 barrierefrei
5.Schulzentrum KGS 2 Zechenstr.61, Raum B005 barrierefrei
6.Kita Spatzennest (Turnhalle) Schützenstr.1 barrierefrei
7.Feuerwehrhaus Bartolfelde Am Anger 3 barrierefrei
8.DGH Osterhagen WeiWader Weg 5 barrierefrei

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis zum 02.02.2025 übersandt worden sind,
wurde der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr in Arnoldi Schule
BBS I, Friedländer Weg 33-43, 37085 Göttingen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis
er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen
Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser,

bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes
Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der

zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen

Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar
ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.
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4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des

Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des

Wahlgeschäfts möglich ist

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b. durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen
amtlichen Stinnmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des

Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme

gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe

bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt

der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger

Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des

Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bad Lauterberg im Harz, den 10.02.2025

gez. Lange

Bürgermeister
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Stadt Bad Sachsa 37441 Bad Sachsa, den 11.02.2025

Bekanntmachuno

Die Stadt Bad Sachsa weist darauf hin, dass die §§ 36 (2); 42 (2-3); 50 (1-3; 5) des

Bundesmeldegesetzes (BMG) sowie § 58 c des Soldatengesetzes (SG) die

Möglichkeit einräumen, der Übermittlung von Daten ohne Angabe von Gründen zu

widersprechen.

Es handelt sich um Datenübertragungen der Meldebehörde nach dem BMG an:

• Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über Familienangehörige, die nicht

derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören; dies

gilt nicht für die Mitteilung, dass der Ehegatte einer anderen oder keiner öffentlich-

rechtlichen Religionsgesellschaft angehört;

• Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen;

• Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommunaler

Vertretungskörperschaften über Alters oder Ehejubiläen;

• Adressbuchverlage und

• das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr über Personen

mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden.

Wenn Sie von dem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, teilen Sie dies bitte

dem Ordnungsamt, Poststr. 3, 37441 Bad Sachsa schriftlich oder zur Niederschrift

mit.

Der Bürgermeister

gez. Daniel Quade
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STADT HERZBERG AM HARZ

Wahlbekanntmachung

1. Am Sonntag, dem 23.02.2025, findet in der Bundesrepublik Deutschland die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

statt.

Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Stadt Herzberg am Harz ist in 12 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis

02.02.2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der

Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 15:30 Uhr

in der BBS I — Arnoldi-Schule, Friedländer Weg 33-43, 37085 Göttingen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in dessen

Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl

mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen

Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,

auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem

Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der

zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die

Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,
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dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis

gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie

gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen

Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht

erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und

Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das

ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein

ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen

Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen Wahlbriefumschlag beschaffen

und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem

unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle

zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei

der angegebenen Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung

des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des

Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner

Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist

auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und

geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter

missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des

Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht

(§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis

verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt

auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten

oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der

Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Herzberg am Harz, den 11.02.2025

gez. Weippert

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
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Stadt Herzberg am Harz den 12.02.2025

Sitzung des Wahlausschusses

zur Wahl des Jugendrates der Stadt Herzberg am Harz

Am Mittwoch, den 19.02.2025, findet um 15:30 Uhr, im Sitzungsraum des

Rathauses, Marktplatz 30, Herzberg am Harz, eine öffentliche Sitzung des

Wahlausschusses zur Wahl des Jugendrates der Stadt Herzberg am Harz statt.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der

Beschlussfähigkeit

2. Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses

3. Sonstiges

gez. Weippert

Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
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Satzung

über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der

Gemeinde Krebeck

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches in der Fassung der Neubekannt-

machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch das

Gesetz vom 20.12.2023 (BGB1. I Nr. 394)) in Verbindung mit § 10 der Nds.

Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVB1. S. 576) zuletzt

geändert Gesetzes vom 08.02.2024 (Nds. GVB1. 2024 Nr.9) hat der Rat der

Gemeinde Krebeck in seiner Sitzung vom 04.12.2024 folgende Erschlie-

ßungsbeitragssatzung beschlossen:

§ 1

Erhebung des Erschließungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes für Erschlie-

ßungsanlagen erhebt die Gemeinde Krebeck entsprechend den Vorschrif-

ten des Baugesetzbuches Erschließungsbeiträge nach Maßgabe dieser Sat-

zung.

§ 2

Art der Erschließungsanlagen

Erschließungsanlagen sind

1. die zum Anbau bestimmten oder die für entsprechend den baurechtli-

chen Vorschriften gewerblich zu nutzenden Flächen erforderlichen öf-

fentlichen Straßen, Wege und Plätze;

2. die öffentlichen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen mit Kraft-

fahrzeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Bauge-

biete (z.B. Fußwege, Wohnwege);
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3. die zur Erschließung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen;

4. öffentliche Parkflächen für Fahrzeuge aller Art sowie Grünanlagen mit

Ausnahme von Kinderspielplätzen, soweit sie Bestandteil der in den Ab-

sätzen 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen oder nach städtebaulichen

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-

dig sind;

5. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwir-

kungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie

nicht Bestandteil der Erschließungsanlagen sind.

§ 3

Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand für

1. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in

Baugebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zuläs-

sigen Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 18 m,

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite von

24 m,

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 32 m,

wenn sie beidseitig zum Anbau bestimmt sind;

2. Straßen, Wege und Plätze zur Erschließung von Grundstücken in Bau-

gebieten (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) mit einer zulässigen

Bebauung von

a) bis zu zwei Geschossen bis zu einer Breite von 12 m,

b) über zwei Geschossen bis zu vier Geschossen bis zu einer Breite

von18 m,

c) über vier Geschossen bis zu einer Breite von 24 m,

wenn sie einseitig zum Anbau bestimmt sind;
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3. Straßen, Wege und Plätze im Kerngebiet, im Gewerbegebiet und im

Industriegebiet (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) bis zu einer

Breite von 24 m, wenn sie beidseitig und bis zu 18 m, wenn sie einseitig

zum Anbau oder zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind;

4. Fußwege und Wohnwege (Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) bis

zu einer Breite von 5 m;

5. Sammelstraßen (§ 127 Abs. 2 Nr. 3 BauGB) bis zu einer Breite von

21 m;

6. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie zu Verkehrsanlagen im Sinne

von Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 gehören, bis zu einer Breite von 5 m und

Grünanlagen bei Anlagen nach Nr. 4 bis zu einer Breite von 2 m;

7. Parkflächen und Grünanlagen, soweit sie nicht Bestandteil der in

Nr. 1 bis 5 genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach städtebaulichen

Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu deren Erschließung notwen-

dig sind, bis zu 20 v.H. der Summe der Grundstücksflächen der durch

sie erschlossenen Grundstücke;

8. Der Umfang von Anlagen nach § 2 Abs. 5 wird durch eine ergänzende

Satzung im Einzelfall geregelt.

(2) Die in Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 5 genannten Breiten umfassen Fahr und

Standspuren, Rad und Gehwege, Schrammborde und Sicherheitsstreifen,

nicht dagegen eventuelle Parkflächen und Grünanlagen.

(3) Die in Abs. 1 Nr. 4 genannte Breite umfasst nicht eventuelle Grünanlagen.

(4) Die in Abs. 1 genannten Breiten sind die Durchschnittsbreiten; sie werden

ermittelt, indem die Fläche der gesamten Erschließungsanlagen durch die

Länge der Anlagenachse geteilt wird.
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(5) Die in Abs. 1 genannten Breiten umfassen nicht die zu den Erschließungs-

anlagen gehörenden und zu ihrer Herstellung notwendigen Böschungen

und Stützmauern sowie die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von Bun-

des-, Landes und Kreisstraßen in der Breite ihrer anschließenden freien

Strecken.

(6) Ergeben sich aus der Nutzung der Grundstücke im Sinne von Abs. 1 un-

terschiedliche Breiten, so ist der Aufwand für die größte Breite beitragsfä-

hig.

(7) Endet eine Straße mit einem Wendehammer, so vergrößern sich die in Abs.

1 bestimmten Breiten für den Bereich des Wendehammers von

50 v.H., mindestens aber um 8 m.

§ 4

Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

(1) Zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand gehören die Kosten

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsne-

benkosten) der für die Erschließungsanlagen benötigten Grundflächen;

dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem

Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung,

3. für die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers einschließlich des

Unterbaues, der Befestigung der Oberfläche sowie notwendige Erhö-

hungen oder Vertiefungen,

4. für die Herstellung der Rinnen sowie der Randsteine,

5. für die Radfahrwege mit Schutzstreifen,
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6. für die Gehwege,

7. für die Beleuchtungseinrichtungen,

8. für die Entwässerung der Erschließungsanlagen,

9. für die Herstellung von Böschungen, Schutz und Stützmauern,

10. für den Anschluss an andere Erschließungsanlagen,

11. für die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschließungsanla-

gen,

12. für die erstmalige Herstellung von Parkflächen,

13. für die Herrichtung der Grünanlagen,

14. für Anlagen zum Schutze von Baugebieten gegen Schall und Um-

welteinwirkungen i. S. des Bundesimmissionsschutzgesetzes,

15. der Fremdfinanzierung,

16. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige

Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen

sind;

17. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,

18. Verwaltungskosten der Gemeinde, die ausschließlich der Maßnahme

zuzurechnen sind und von Mitarbeitern der Gemeinde erbrachte Werk-

und Dienstleistungen für beitragsfähige Maßnahmen.
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(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwandumfasst auch diejenigen Kosten,

die für Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen (Bundes-

fernstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen) insoweit entstehen, als sie

gegenüber ihren anschließenden freien Strecken breiter hergestellt werden.

(3) Zu den Kosten für den Erwerb der Flächen für Erschließungsanlagen ge-

hört im Falle einer erschließungsbeitragspflichtigen Zuteilung i.S. des

§ 57 Satz 4 BauGB und des § 58 Abs. 1 Satz 1 BauGB auch der Wert nach

§ 68 Abs. 1 Nr. 4 BauGB.

(4) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kos-

ten ermittelt.

§ 5

Art der Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand kann für die einzelne Erschlie-

ßungsanlage oder für bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage er-

mittelt werden. Für mehrere Erschließungsanlagen, die zur Erschließung

von Grundstücken eine Einheit bilden, kann der Erschließungsaufwand

insgesamt ermittelt werden.

§ 6

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand

Von dem ermittelten beitragsfähigen Erschließungsaufwand trägt die Ge-

meinde 10 v.H..

§ 7

Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwandes

(1) Der nach § 4 ermittelte Erschließungsaufwand wird nach Abzug des Anteils

der Gemeinde (§ 6) auf die durch die einzelne Erschließungsanlage, durch
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bestimmte Abschnitte einer Erschließungsanlage oder im Falle der zusam-

mengefassten Aufwandsermittlung durch die eine Erschließungseinheit

bildenden Erschließungsanlagen erschlossenen Grundstücke (berücksich-

tigungspflichtige Grundstücke) verteilt. Die Verteilung des Aufwandes auf

diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für diese

Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche

mit den nach § 8 maßgeblichen Nutzungsfaktoren ergeben.

(2) Als maßgebliche Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebau-

ten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, wenn es bau-

lich oder gewerblich nutzbar ist;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hin-

ausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese

darin eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, und bei

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausrei-

chen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB

besteht und die nicht unter Nr. 6 fallen,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ort-

steiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)

und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche des

Grundstücks zwischen der Erschließungsanlage und einer Linie, die

in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;
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5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit, b) ergebenden Grenzen hinaus

bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der Erschlie-

ßungsanlage und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand

verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung

entspricht;

6. die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise

(z.B. Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten)

nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden, die Gesamtfläche des Grundstücks.

§ 8

Nutzungsfaktoren

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grund-

stücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der

Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen

Vorschriften Vollgeschosse sind. Sakralbauten werden stets als einge-

schossige Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonder-

heiten des Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i.S. der Landesbauordnung,

so werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je voll-

endete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grund-

stücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Voll-

geschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je

weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 7 Abs. 2 be-

stimmten Flächen bei Grundstücken,
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1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes lie-

gen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-

schosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe

der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie-

und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und

in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige

Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei

Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die

Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl fest-

gesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl,

wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruch-

zahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage er-

richtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungs-

ebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung fest-

gesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung fest-

gesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse

noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl be-

stimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte

und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert

nach lit, a c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit, a) bzw. lit. d) g)

oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr.

1 lit, b) bzw. lit, c) überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl

der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen Be-

bauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit. c);
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3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise inner-

halb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 7 Abs. 2 Nr.

3 bis Nr. 5), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend

vorhandenen Vollgeschosse.

(4) Das sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor

wird vervielfacht mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes

(§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes

(§ 6 BauNVO), Urbanen Gebiet ( § 6a BauNVO) oder Sondergebietes i.S.

von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung inner-

halb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder über-

wiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Ver-

waltungs-, Schul-, Post und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe)

genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes

(§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9

BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 11 BauNVO liegt.

3. Die vorstehenden Regelungen zu Nr. 1 und Nr. 2 gelten nicht für die

Abrechnung von selbständigen Grünanlagen.

(5) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grund-

stücken, die nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer

Weise (§ 7 Abs. 2 Nr. 6) nutzbar sind oder innerhalb des im Zusammenhang

bebauten Ortsteils so genutzt werden, beträgt 0,5.
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§ 9

Grundstück an mehreren Erschließungsanlagen

(1) Grundstücke, die durch mehrere beitragsfähige Erschließungsanlagen i.S.

von § 127 Abs. 2 Nr. 1 BauGB erschlossen werden, sind zu jeder Erschlie-

ßungsanlage beitragspflichtig.

(2) Sind solche Grundstücke nach den Festsetzungen eines Bebauungsplanes

nur für Wohnzwecke bestimmt oder werden sie außerhalb von Bebauungs-

plangebieten nur für Wohnzwecke genutzt, so wird die nach § 7 Abs. 2 i.V.

mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach § 7 Abs. 1 zu berücksichti-

gende Nutzfläche bei jeder der beitragsfähigen Erschließungsanlagen nur

zu 2/3 in Ansatz gebracht. Ist die nach § 7 Abs. 2 festgestellte Grund-

stücksfläche des berücksichtigungspflichtigen Grundstücks größer als 900

qm, so beschränkt sich diese Regelung auf die Teilfläche von 900 qm

Grundstücksfläche.

(3) Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn

1. für das Grundstück § 8 Abs. 4 Nr. 1 oder Nr. 2 anzuwenden ist;

2. Erschließungsbeiträge für die weitere Erschließungsanlage i.S. von

§ 127 Abs. 2 BauGB nach geltendem Recht nicht erhoben worden sind

und auch künftig nicht erhoben werden.

(4) Werden Grundstücke durch Wohnwege (§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) oder

durch Grünanlagen (§ 127 Abs. 2 Nr. 4 BauGB) mehrfach erschlossen, so

wird die nach § 7 Abs. 2 i.V. mit § 8 ermittelte und bei der Verteilung nach

§ 7 Abs. 1 zu berücksichtigende Nutzfläche bei der Abrechnung jedes

Wohnweges bzw. jeder Grünanlage nur zu 2/3 in Ansatz gebracht.
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§ 10

Kostenspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Erschließungsbei-

trag erhoben werden für

1. den Erwerb der Erschließungsflächen,

2. die Freilegung der Erschließungsflächen,

3. die Herstellung der Fahrbahn,

4. die Herstellung der Gehwege oder eines von ihnen,

5. die Herstellung der Radwege oder eines von ihnen,

6. die Herstellung kombinierter Rad und Gehwege oder

eines von ihnen,

7. die Herstellung der Entwässerungseinrichtungen,

8. die Herstellung der Beleuchtungseinrichtungen,

9. die Herstellung der Parkflächen,

10. die Herstellung der Grünanlagen.

§ 11

Merkmale der endgültigen Herstellung von Erschließungsanlagen

(1) Straßen, Wege und Plätze, Fußwege und Wohnwege sowie Sammelstraßen

(Anlagen nach § 127 Abs. 2 Nr. 1 3 BauGB) sind endgültig hergestellt,

wenn
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1. sie an eine dem öffentlichen Verkehr gewidmete Straße angeschlossen

sind,

2. die Gemeinde Eigentümerin ihrer Flächen ist,

3. die Beleuchtungs und Entwässerungseinrichtungen vorhanden sind,

4. die flächenmäßigen Bestandteile der Erschließungsanlage gemäß dem

Bauprogramm hergestellt sind.

(2) Dabei sind hergestellt

1. Fahrbahn, Geh und Radwege (einzeln oder kombiniert) sowie Mischflä-

chen (Kombination aus Fahrbahn und Gehweg ohne Abgrenzung unter-

einander), wenn sie einen tragfähigen Unterbau und eine Decke aus

Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitli-

cher Bauweise aufweisen,

2. die Fußwege und Wohnwege, wenn sie eine Befestigung mit Platten,

Pflaster, Asphalt, Teer, Beton oder einem ähnlichen Material neuzeitli-

cher Bauweise erhalten haben,

3. die Entwässerungsanlagen, wenn Straßenrinnen, Straßeneinläufe oder

die sonst zur Ableitung des Straßenoberflächenwassers erforderlichen

Einrichtungen betriebsfertig hergestellt sind,

4. die Beleuchtungseinrichtungen, wenn eine der Größe der Anlage und

den örtlichen Verhältnissen angepasste Anzahl von Beleuchtungskör-

pern hergestellt ist.

(3) Park und Grünflächen sind endgültig hergestellt, wenn sie eine Verbin-

dung zum öffentlichen Straßennetz haben, die Gemeinde Eigentümerin ih-

rer Flächen ist und
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1. die Parkflächen die in Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 aufgeführten Herstellungs-

merkmale aufweisen,

2. die Grünflächen gärtnerisch gestaltet sind.

(4) Durch Sondersatzung können im Einzelfall die Bestandteile und Herstel-

lungsmerkmale einer Erschließungsanlage abweichend von Abs. 1 bis Abs.

3 festgelegt werden.

§ 12

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Erschlie-

ßungsanlage (§ 133 Abs. 2 BauGB).

(2) In den Fällen einer Kostenspaltung entsteht die Beitragspflicht mit Ab-

schluss der Maßnahme, deren Aufwand durch den Teilbetrag gedeckt wer-

den soll, und der Anordnung der Kostenspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von bestimmten Abschnitten einer Erschließungsan-

lage entsteht die Beitragspflicht mit der endgültigen Herstellung der Ab-

schnittsmaßnahme und der Anordnung der Abschnittsbildung.

§ 13

Immissionsschutzanlagen

Art, Umfang und Herstellungsmerkmale von Anlagen gemäß § 2 Abs. 5

werden durch eine ergänzende Satzung im Einzelfall geregelt.
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§ 14

Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

(1) Für ein Grundstück, für das eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in

vollem Umfang entstanden ist, kann die Gemeinde Vorausleistungen auf

den Erschließungsbeitrag bis zur Höhe des voraussichtlichen endgültigen

Erschließungsbeitrags verlangen, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grund-

stück genehmigt wird oder wenn mit der Herstellung der Erschließungsan-

lagen begonnen worden ist und die endgültige Herstellung der Erschlie-

ßungsanlage innerhalb von vier Jahren zu erwarten ist.

(2) Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen,

auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist.

§ 15

Ablösung des Erschließungsbeitrages

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die

Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die endgültige Herstel-

lung der Erschließungsanlage entstehende Erschließungsaufwand anhand

der Kosten für vergleichbare Erschließungsanlagen zu ermitteln und nach

Maßgabe der §§ 7 bis 9 auf die durch die Erschließungsanlage erschlosse-

nen Grundstücke zu verteilen.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig

abgegolten.
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§ 16

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleich-

zeitig tritt die Erschließungsbeitragssatzung vom 01.10.1988 zuletzt geän-

dert durch die Satzung vom 04.11.2015 außer Kraft.

Krebeck, den 10.02.2025

Gez. Knäpper Gez. Ahrenhold

Bürgermeister Gemeindedirektor



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  13.02.2025 Nr. 07 Seite 165

Satzung

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für

straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Krebeck

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes vom 17.12.2010 (Nds. GVB1. S. 576) zuletzt geändert

durch Gesetz vom 08.02.2024 (Nds. GVB1. 2024 Nr. 9) und des § 6 des

Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung

vom 20.04.2017 (Nds. GVB1. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz vom

22.02.2022 (Nds. GVB1. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Krebeck in

seiner Sitzung vom 04.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Beitragsfähige Maßnahmen

(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und

Plätze (öffentliche Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Krebeck sofern

Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden

können nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstücks-

eigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffent-

lichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet.

(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen

oder rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohn-

wege und die anderen Straßen im Außenbereich, die die Gemeinde für

den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 NStrG).



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  13.02.2025 Nr. 07 Seite 166

2

(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die ein-

zelne Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abwei-

chend für bestimmte Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung)

oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer Maßnahme (Ab-

schnittsbildung) gesondert ermitteln.

(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das

Bauprogramm bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde

formlos festgelegt.

§ 2

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes

Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten

1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsne-

benkosten) der für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder

Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen benötigten Grundflächen;

dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem

Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung;

2. für die Freilegung der Fläche;

3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen

und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des

Straßenniveaus;

4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von

a) Randsteinen und Schrammborden,

b) Rad und Gehwegen,

c) Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen,

d) niveaugleichen Mischflächen,
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e) Beleuchtungseinrichtungen,

f) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässe-

rung der öffentlichen Einrichtungen,

g) Böschungen, Schutz und Stützmauern,

h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen)

und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrich-

tungen sind;

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von

Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung

von Nr. 3;

6. der Fremdfinanzierung;

7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige

Maßnahme bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen

sind;

8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung,

9. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1

zu erbringenden Werk und Dienstleistungen.

§ 3

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes

(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermit-

telt.

(2) Der Aufwand für

1. Böschungen, Schutz und Stützmauern,

2. Trenn-, Seiten-, Rand und Sicherheitsstreifen,
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3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus,

wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.

§ 4

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand

(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen

Vorteils von dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergeben-

den Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen Aufwandes tragen die

Beitragspflichtigen und die Gemeinde, soweit sie Eigentümerin oder Erb-

bauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist.

(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung

durch die Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitrags-

fähigen Aufwand beträgt:

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs-

beruhigten Wohnstraßen 25 v.H.,

2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner-

örtlichen Verkehr

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-

und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und

Bushaltestellen 60 v.H.,

b) für kombinierte Rad und Gehwege 50 v.H.,

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der

öffentlichen Einrichtung 60 v.H.,
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d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur Straßenentwässerung 50 v.H.,

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen 30 v.H.,

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v.H.,

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend

dem Durchgangsverkehr dienen,

a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand und

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-

und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und

Bushaltestellen 70 v.H.,

b) für kombinierte Rad und Gehwege 60 v.H.,

c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde,

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der

öffentlichen Einrichtung 50 v.H.,

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen

zur Straßenentwässerung 60 v.H.,

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne

Busbuchten und Bushaltestellen 40 v.H.,

4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG,

a) die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 25 v.H.,

b) die dem Anliegerverkehr und dem sonstigen Verkehr 60 v.H.,

dienen

c) die überwiegend dem sonstigen Verkehr dienen 70 v.H.

5. bei Fußgängerzonen 50 v.H..

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes be-

stimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwen-

den.
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(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitrags-

pflichten durch eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2

abweichen, wenn wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung

sprechen.

§ 5

Verteilung des umlagefähigen

Ausbauaufwands

(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von

denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffent-

lichen Einrichtung oder eines bestimmten Abschnitts von ihr besteht (be-

rücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die Verteilung des Aufwandes

auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die sich für

diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grund-

stücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor

ergeben.

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grund-

stücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichti-

gungspflichtiger Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar sind,

richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die übrigen

Flächen einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jen-

seits einer Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach

§ 34 Abs. 4 BauGB oder einer Tiefenbegrenzungslinie richtet sich die

Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7.

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen

Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungspla-

nes und mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang be-

bauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hin-

ausreichen, die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes;
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3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen und bei

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinaus-

reichen, die Fläche im Satzungsbereich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4

BauGB besteht,

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten

Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB)

und teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwi-

schen der öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem

gleichmäßigen Abstand von 40 m zu ihr verläuft;

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit, b) ergebenden Grenzen

hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der

öffentlichen Einrichtung und einer Linie hierzu, die in dem gleichmä-

ßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder ge-

werblichen Nutzung entspricht;

(4) Bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise

nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauer-

kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden,

oder

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in ande-

rer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung),

ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grund-stücks

zugrunde zu legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.
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§ 6

Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp.

(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen

Grundstücken, die baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die

Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen

werden stets wie eine Bebauung mit einem Vollgeschoss behandelt. Be-

steht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein

Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder

industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in

anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m

Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich

je weiteres Vollgeschoss um 0,25.

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3

bestimmten Flächen bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes lie-

gen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2),

a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Voll-

geschosse;

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die

Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, In-

dustrie und Sondergebieten i.S. von § 11 Abs. 3 BauNVO, die

durch 3,5 und in allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte

höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 ab-

gerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerun-

det wird;
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c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch

die Höhe der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl

festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-

zahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer

Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage er-

richtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nut-

zungsebene;

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung

festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss;

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung

festgesetzt ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen;

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse

noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl be-

stimmt ist, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte

und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert

nach lit. a) c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit, a) bzw.

lit. d) g) oder die Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassen-

zahl nach Nr. 1 lit, b) bzw. lit. c) überschritten wird, die tatsächlich

vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich nach der tatsächlich

vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit.

b) bzw. lit. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise in-

nerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3

Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollge-

schosse,

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwie-

gend vorhandenen Vollgeschosse.
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(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor

wird vervielfacht mit

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebie-

tes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischge-

bietes (§ 6 BauNVO) oder Sondergebietes i.S. von § 10 BauNVO oder

ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungs-

plangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in einer der

gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z.B. Verwaltungs-, Schul-,

Post und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden

(§ 34 BauGB) oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes

(§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9

BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§ 7

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung

(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grund-

stücken, die

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise

nutzbar sind (z.B. Friedhöfe, Sport und Festplätze, Freibäder, Dauer-

kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

so genutzt werden 0,5,

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar

sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn
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a) sie ohne Bebauung sind, bei

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren

Wasserflächen 0,0167,

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder

Gartenland 0,0333,

cc) gewerblicher Nutzung (z.B. Bodenabbau pp.) 1,0,

was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von

ihnen Windkraft oder selbständige Photovoltaikan-

lagen befinden,

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung

vergleichbaren Weise genutzt werden (z.B. Friedhöfe,

Sport und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten,

Campingplätze ohne Bebauung) 0,5,

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof-

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der

landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan-

lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude (z.B.

Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teilfläche,

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der

Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl

0,2 ergibt, 1,0

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, a),

d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebau-

ung besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch

aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch

die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, b),

e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof-

stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden,
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für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der

Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage

geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5

für die Restfläche gilt lit, a),

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine

Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grund-

fläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund-

flächenzahl 0,2 ergibt, 1,5

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

für die Restfläche gilt lit, a),

g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer

Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von

der Satzung erfassten Teilflächen

aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks oder

Gewerbebetrieben dienen, 1,5,

mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

bb) mit sonstigen Baulichkeiten 1,0

mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und

jedes weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,

cc) ohne Bebauung 1,0

für die Restfläche gilt lit. a).

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1.

§ 8

Aufwandsspaltung

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbau-bei-

trag selbständig erhoben werden für

1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung,
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2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme,

3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Fahrbahn,

4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Radwege oder eines von ihnen,

5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Gehwege oder eines von ihnen,

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombi-

nierter Rad und Gehwege oder eines von ihnen,

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung,

8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Be-

leuchtungseinrichtungen der öffentlichen Einrichtung,

9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der

Parkflächen,

10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des

Straßenbegleitgrüns.

§ 9

Entstehung der Beitragspflicht

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maß-

nahme.
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(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der

Beendigung der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch

der Aufwandsspaltung.

(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die

Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens

jedoch mit dem Abschnittsbildungsbeschluss.

(4) Die in Abs. 1 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn

die technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestell-

ten Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist.

§ 10

Vorausleistungen

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistun-

gen verlangt werden, sobald mit der Durchführung der Maßnahme be-

gonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitrags-

schuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitrags-

pflichtig ist.

§ 11

Beitragspflichtige

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-

scheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem

Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberech-

tigte beitragspflichtig.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs-

und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs und Teileigentümer nur

entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
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(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen

eines Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3

Halbsatz 2 auf dem Wohnungs oder Teileigentum.

§ 12

Beitragsbescheid

Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch

schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 13

Fälligkeit

Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen wer-

den einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig.

§ 14

Ablösung

(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann

die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden.

(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausmaßnahme i.S.

von § 1 entstehende Ausbauaufwands anhand von bereits vorliegenden

Unternehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungser-

gebnis sowie den Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei ver-

gleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe

der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung

besteht.

(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig

abgegolten.



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  13.02.2025 Nr. 07 Seite 180

16

§ 15

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig

tritt die Straßenausbaubeitragssatzung vom 04.03.2004, zuletzt geändert

durch die Satzung vom 06.11.2015 außer Kraft.

Krebeck, den 10.02.2025

Gez. Knäpper Gez. Ahrenhold

Bürgermeister Gemeindedirektor
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• STEROD
.

Am HARZ

:um Berge voraus

Öffentliche Bekanntmachung

über die Widmung einer Straßenfläche

Die nachstehend aufgeführte, im Gebiet der Stadt Osterode am Harz liegende Straßenfläche

wird gemäß § 6 Abs.1 des Niedersächsischen Straßengesetzes in der Fassung der

Bekanntmachung vom 24. September 1980 (Niedersächsisches Gesetz und Verordnungsblatt

S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2022 (Niedersächsisches Gesetz und

Verordnungsblatt S. 420) dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Träger der Straßenbaulast ist

die Stadt Osterode am Harz.

Steiler Ackerweg, Gemarkung Osterode am Harz, Flur 29, Flurstück 395, 750 qm

Gegen die Widmung der Straßenfläche ist Klage zulässig. Die Klage wäre innerhalb eines

Monats, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Göttingen,

beim Verwaltungsgericht Göttingen, Berliner Straße 5, 37073 Göttingen, zu erheben.

Osterode am Harz, den 04. Februar 2025

-6-76—e-.\
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• STEROD
.

.

Am HARZ

:um Berge voraus

Öffentliche Bekanntmachung

über die Widmung einer Straßenfläche

Die nachstehend aufgeführte, im Gebiet der Stadt Osterode am Harz liegende Straßenfläche

wird gemäß § 6 Abs.1 des Niedersächsischen Straßengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. September 1980 (Niedersächsisches Gesetz und Verordnungsblatt

S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2022 (Niedersächsisches Gesetz und

Verordnungsblatt S. 420) dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Träger der Straßenbaulast ist

die Stadt Osterode am Harz.

Sonnenhang, Gemarkung Osterode am Harz, Flur 29, Flurstück 27/15, 1.465 qm

Gegen die Widmung der Straßenfläche ist Klage zulässig. Die Klage wäre innerhalb eines

Monats, gerechnet vom Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Göttingen,

beim Verwaltungsgericht Göttingen, Berliner Straße 5, 37073 Göttingen, zu erheben.

Osterode am Harz, den 04. Februar 2025

IÉ

D Bür rmeistepte...‘.e._,
(z:, ,-e ,g0 e.., ,,,,e4

,A ,,, ut, v-

}: Itei IA >)V-, .',z,*,-;:,Jens A at)



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  13.02.2025 Nr. 07 Seite 184



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  13.02.2025 Nr. 07 Seite 185

Stadt Osterode am Harz

• ST EROD
Am HARZ Osterode am Harz, den 06.02.2025

:um Berge voraus

Hinweisbekanntmachung

Es finden folgende öffentliche Sitzungen statt:

am Montag, den 17.02.2025 um 16.00 Uhr die 18. Sitzung des Ausschusses für Kinder, Jugend,

Bildung, Ordnung und Tourismus, im Ratssaal der Stadt Osterode am Harz, Kornmagazin,

Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz

am Donnerstag, den 20.02.2025 um 16.00 Uhr die 26. Sitzung des Ausschusses für Bauen,

Stadtentwicklung, Sport und Waldwirtschaft, im Sitzungszimmer der Stadt Osterode am Harz,

Kornmagazin, Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz

am Donnerstag, den 27.02.2025 mn 17.00 Uhr die 34. Sitzung des Rates der Stadt Osterode ani

Harz, im Ratssaal der Stadt Osterode am Harz, Kornmagazin, Eisensteinstraße 1,

37520 Osterode am Harz

Die Tagesordnungen werden im Aushangkasten vor dem Rathaus Kornmagazin,

Eisensteinstraße 1, 37520 Osterode am Harz sowie im Internet unter https://sessionnet.owl-

it.de/osterode/bi/info.asp rechtzeitig vor der Sitzung einsehbar sein.

Der Bürgermeister

gez. Augat
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Wahlbekanntmachung

1. Am 23.02.2025

fandet die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

statt.

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde ist in 28 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025

übersandtworden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte
zu wählen hat.

Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um

15.30 Uhr Uhr in BBS I — Arnoldi-Schule, Friedländer Weg 33-43, 37085 Göttingen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeich-
nis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl
mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen

Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelas-
senen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung

verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts

und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern
sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ers-

ten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung
einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt

seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkenn-
bar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-

lung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beein-

trächtigung des Wahlgeschäfts möglich ist

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein aus-

gestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und sei-
nen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass
er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen
Stelle abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung
des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des

Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist
auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-

wahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-

fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer

im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar

(§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Osterode am Harz, 10.02.2025

Die Gemeindeber rde

Der Bürgermeister In VertretU g, Wachtgr
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Satzung

der Gemeinde Rhumspringe

zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

(Aufhebungssatzung)

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes in der Fassung vom 08. Februar 2024 (Nds. GVBI. 2024, Nr. 9), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023 (Nds. GVBI. S. 111) und der §§ 2, 6
und 6b des niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes, in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4

des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589) hat der Rat der Gemeinde Rhum-

springe in seiner Sitzung vom 04.02.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ '1 Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung

Die Satzung der Gemeinde Rhumspringe über die Erhebung von Beiträgen nach § 6
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen

(Straßenausbaubeitragssatzung) in der Fassung vom 01.01.2002 wird aufgehoben.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.03.2025 in Kraft.

Rhumspringe, 12.02.2025

Gez. Moneke Gez. Hose

Gemeindedirektor Bürgermeisterin
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Bekanntmachung der TenneT TSO GmbH

Neubau des Umspannwerks Sandershausen

Durchführung von Kartierungsarbeiten zwischen dem 24. Februar und 31. Oktober 2025

Als Übertragungsnetzbetreiber ist die TenneT TS0 GmbH in der Region verantwortlich für den Betrieb

und bedarfsgerechten Ausbau des Stromnetzes und der Umspannwerke auf der Höchstspannungs-

ebene. TenneT führt im Rahmen der Vorbereitung des Genehmigungsverfahrens für den Neubau eines

Umspannwerks und der damit einhergehenden Trassenverschwenkung erste Vorarbeiten durch. Zu-

nächst sind Kartierungen geplant.

Ab dem 24. Februar 2025 werden durch die Kartierungen Landschafts und Artengruppen in einem

definierten Gebiet auf sogenannten Datenkarten erfasst, so dass die Lebensräume hinsichtlich ihrer

Bedeutung für den Naturhaushalt und Artenschutz bewertet werden können. Dies bedingt die konkrete

Überprüfung auf den vom Untersuchungsraum betroffenen Grundstücken. Die dafür notwendigen Be-

gehungen erfolgen je nach Vegetationszeit und Witterungsbedingungen. Ziel der Kartierungsarbeiten

ist die Gewinnung von Erkenntnissen zum Umweltschutz, die anschließend zur möglichst umweltver-

träglichen Planung des Projekts genutzt werden.

Beauftragtes Unternehmen

Die Kartierungsarbeiten werden von dem Umweltplanungsbüro IHB GmbH Ingenieurdienstleistungen

(IHB) im Auftrag der TenneT TS0 GmbH vorgenommen. Dafür ist es erforderlich, dass die Beauftragten

Grundstücke betreten sowie wald und landwirtschaftliche Wege des geplanten Projektraumes befahren

können. Für Ihr Verständnis möchten wir uns bedanken. Die Firma IHB kann sich durch ein entspre-

chendes Schreiben ausweisen.

Art und Umfang der Katierungen

Für die Kartierungen müssen nicht nur landwirtschaftliche, private und öffentliche Wege begangen,

sondern in Einzelfällen auch private Grundstücke betreten werden. Der zeitliche Umfang der einzel-

nen Kartierungen ist artspezifisch und dauert zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden am Tag

und in der Nacht. Teilweise müssen die Kartierungen wiederholt werden oder verschiedene Kartierun-

gen können jeweils in zeitlichem Abstand zueinander stattfinden. Das heißt: Es ist möglich, dass auf

einzelnen Flurstücken im Untersuchungsraum nur ein Teil dieser Kartierungen durchgeführt oder dass

die Grundstücke mehrfach betreten werden müssen.

Konkret finden die folgenden Kartierungsarbeiten statt:

• Erfassung Höhlenbäume (bis April 2025)
• Xylobionte Käfer Struckturkartierung (bis April 2025)
• Erfassung Horstbäume inkl. Nachkontrolle (bis Juni 2025)
• Biotoptypenkartierung (bis Juli 2025)
• Erfassung der Avifauna und ihrer Brutreviere (bis Juli 2025)
• Erfassung von Amphibien und ihrer Habitate (bis Oktober 2025)
• Erfassung von Reptilien und ihrer Habitate (bis September 2025)
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Die Liste der Flurstücke können Sie auf der Website der Gemeinde Staufenberg sowie der Projektweb-
site TenneTs unter dem folgenden Link einsehen:

https://www.tenneteu/de/projekte/netzverstaerkund-landesbergen-borken

Ort und Zeit der geplanten Arbeiten

Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den Lebenszyklen der Flora und Fauna und

hängt auch von äußeren Umständen wie der Witterung ab. Dieser kann sich daher kurzfristig ändern.

Zu beachten ist, dass nicht alle Flurstücke innerhalb des Untersuchungsraums von jeder Kartierung

betroffen sind. Vielmehr finden auf den einzelnen Flurstücken für den dort speziell vorgefundenen Le-

bensraunnstyp angepasste Kartierungen statt.

Rechtliche Grundlage

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich aus § 44 Absatz 1 des Energiewirt-

schatsgesetzes (EnWG). Nach § 44 Abs. 1 EnWG sind Eigentümer oder Nutzungsberechtigte der be-

troffenen Grundstücke verpflichtet, die zur Vorbereitung der Planung des Vorhabens notwendigen

Vermessungen, Boden und Grundwasseruntersuchungen sowie sonstige Vorarbeiten durch den



AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS GÖTTINGEN  13.02.2025 Nr. 07 Seite 191

4°11-enneT
g>v

TenneT TS0 GmbH

Datum 04.02.2025

Seite 3 von 3

Träger des Vorhabens oder von ihm Beauftragten zu dulden. Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung

werden den Eigentümern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als Maßnahme gemäß
§ 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.

Flurschäden können bei den Begehungen nicht entstehen. Es werden keine Maschinen eingesetzt; es

handelt sich um Begehungen zu Fuß oder Befahrungen öffentlicher, privater und landwirtschaftliche

Wege mit regulären Pkw. Sollte es dennoch zu Schäden kommen, werden diese durch TenneT re-

guliert oder ggfls. in voller Höhe entschädigt. Wir bitten in solchen Fällen um Benachrichtigung.

Kontakt

Bei Fragen zum Projekt oder zu den geplanten Maßnahmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Marco Bräuer

Regionaler Koordinator Stakeholdermanagement

Hessen

Telefon: 0177 347 38 96

E-Mail: marco.braeuer@tennet.eu
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Anlage 27 (zu § 48 Abs. 1 BWO)

Wahlbekanntmachung

1. Am 23.02.2025 findet die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

Statt. Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

2. Die Gemeinde Walkenried ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk Nr. Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums

001 Walkenried I Grundschulzentrum — Aula 1

002 Walkenried II Grundschulzentrum — Aula 2

003 Wieda Kurhaus Wieda

004 Zorge Turnhalle alte Grundschule Zorge

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 12.01.2025 bis 02.02.2025

zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte
zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15:30 Uhr in der BBS I —

Arnoldi-Schule, Friedländer Weg 33 — 43, 37085 Göttingen zusammen.

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen
Wählerverzeichnis er eingetragen ist.

Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl

mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen

Stimmzettel ausgehändigt.

Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch
dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen

jedes Bewerbers einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine

Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der

zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt seine Erststimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz

oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
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Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht

erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein

ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel,

einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Wahlumschlag) und dem unterschriebenen
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort

spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle
abgegeben werden.

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Absatz 4 des

Bundeswahlgesetzes).

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner
Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten

ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des

Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch,
wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne

eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§
107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Walkenried, den 10.02.2025

Gemeinde Walkenried
Der Bürgermeister

gez. Deiters
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Öffentliche Bekanntmachung

Jahresabschlüsse der Gemeinde Wollershausen

für die Jahre 2019, 2020 und 2021 sowie Entlastung der

Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Wollershausen hat in seiner Sitzung am 06.02.2025 gemäß
§129 Abs. 1 Satz 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz die Jahresabschlüsse der

Gemeinde Wollershausen für die Haushaltsjahre 2019-2021 beschlossen.

Dem Bürgermeister Ulrich Schakowske wurde für das Jahr 2019 und den Zeitraum

vom 01.01. bis 01.11.2020 sowie dem Bürgermeister Holger Bode für den Zeitraum

vom 02.11. bis 31.12.2020 und für das Jahr 2021 die vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Diese Beschlüsse sind nach §129 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der

Kommunalaufsichtsbehörde mitgeteilt worden und werden hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Die Jahresabschlüsse (ohne Forderungsübersichten) für die Jahre 2019, 2020 und

2021 liegen in der Zeit

vom 14.02.2025 bis 28.02.2025

während der Dienstzeiten im Rathaus der Samtgemeinde Gieboldehausen,

Hahlestraße 1, 37434 Gieboldehausen, Zimmer 26, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Wollershausen, 11.02.2025

gez. Holger Bode

Bürgermeister
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Haushaltssatzung 2025

des Wasserbeschaffungsverbandes Dachsberg

Aufgrund des § 26 Abs. 1 der Verbandssatzung des Wasserbeschaffungsverbandes Dachsberg in der
Fassung vom 01.11.2001, hat der Verbandsausschuss in seiner Sitzung am 21.01.2025 folgende Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2025 wird

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 142.200,00 Euro
in der Ausgabe auf 142.200,00 Euro

im Vermögenshaushalt in dcr Einnahme auf 15.000,00 Euro
in der Ausgabe auf 15.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von

Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000,00 Euro festgesetzt.

§

Die laufenden Wasserbenutzungsbeiträge werden gemäß § 34 Abs. 2 I. V. m. Abs. 6 der Verbands-
satzung auf 3,20 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Feuerlöschpauschale wird auf 505,00 Euro festgesetzt. Von der Gemeinde Gleichen sind zu zah-
len: 302,00 Euro: von der Samtgcmcinde Radolfshausen: 203,00 Euro.
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§ 7

Der Wasserbaubeitrag für das Verbandsmitglied Gemeinde Gleichen, wird nach einem nutzungs-
bezogenem Maßstab mit 20,40 Euro je Quadratmeter Beitragsfläche berechnet. Zur Ermittlung der
Beitragsfläche werden für das erste Vollgesehoss 25 ')/0 und für jedes weitere Vollgeschoss 15 % der
tatsächlichen Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundlage bildet hier die Satzung über die Erhe-
bung von Beiträgen und Gebühren für die Wasserversorgung der Gemeinde Gleichen in der jeweils
aktuellen Fassung.

§ 8

Der Wasserbaubeitrag Mr das Verbandsmitglied, Eichsfelder Energie und Wasserversor-

gungsgesellschaft mbH, wird pauschal für Tiefbauarbeiten in öffentlichen Verkehrsräumen

bis zur Grundstücksgrenze des anzuschließenden Grundstücks mit DN 40 bis max. 15 m auf
2.820,00 Euro festgesetzt. Hausanschlüsse, die nach Art, Dimension und Lage von üblichen
Hausansehlüssen abweichen werden nach Aufwand abgerechnet.

§ 9

Wasserabgabe für Bau oder sonstige vorübergehende Zwecke können mittels Standrohr mit eingebau-
tern Wassermesser zur Abgabe von Bauwasser oder fiir andere vorübergehende Zwecke von der EEW
Duderstadt eingerichtet werden. Die Errichtung sowie der Rückbau werden nach Aufwand berechnet.
Der Wasserverbrauch wird mit 3,20 Euro/m3 berechnet. Für Beschädigungen aller Art, sowohl für
Schäden am Standrohr als auch für alle Schäden, die durch den Gebrauch des Standrohres an Hydran-
ten und Leitungseinrichtungen, dem Verband oder dritten Personen entstehen, sind von den Bauher-
ren, bzw. vom Besteller der Leistung zu ersetzen.

§ 10

Auf alle in der Haushaltssatzung genannten Beiträge, bis auf die Feuerlöschpauschale (*6), wird die

jeweils gültige Umsatzsteuer berechnet.

Sattenhausen, 21.01.2025

Schulze Gellert
Verbandsvorsteher ssenwart
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Zweckverband Naturschutz und Seeburg, 10.02.2025
Erholungsgebiet Seeburger See
Der Verbandsgeschäftsführer

Änderung der Verbandsordnung § 15 Öffentliche Bekanntmachungen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturschutz und Erholungsgebiet

Seeburger See hat am 06.02.2025 über die Änderung der Verbandsordnung

§ 15 Öffentliche Bekanntmachungen beschlossen.

§ 15 Öffentliche Bekanntmachungen

Der § 15 der Verbandsordnung wird wie folgt geändert:

Die öffentlichen Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen im

elektronischen Amtsblatt für den Landkreis Göttingen unter der

Internetadresse
www.landkreisgoettingen.de
Hinweise und Bekanntmachungen können zusätzlich in der im Einzelfall

zweckmäßigen Form vorgenommen werden.

In Vertretung

gez. Knöchelmann

Änderung § 15 der Verbandsordnung
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Zweckverband Naturschutz und Seeburg, 10.02.2025
Erholungsgebiet Seeburger See
Der Verbandsgeschäftsführer

Öffentliche Auslegung der Jahresrechnung 2023

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturschutz und Erholungsgebiet

Seeburger See hat am 06.02.2025 über die Jahresrechnung 2023 gem. § 129 NKomVG
beschlossen.

Dem Verbandsgeschäftsführer und dem stellvertretenden Verbandsgeschäftsführer
wurden vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Die Jahresrechnung einschl. Rechenschaftsbericht sowie der Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses 2023 des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Göttingen
und der beglaubigte Protokollauszug über die erfolgte Beschlussfassung liegen in der

Zeit vom 17.02.2025 bis einsch1.27.02.2025 bei der Samtgemeinde Radolfshausen,

Vöhreweg 10, 37136 Ebergötzen, während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme

öffentlich aus.

In Vertretung

gez. Knöchelmann

offeneche Auslegung Jahresrechnung 2025
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